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Vor 40 Jahren schrieb Professor Carl Ililty der Sekretärin
des neugegründeten Verbands für Frauenstimmrecht: „Unse-
res Erachtens handelt es sich für Sie in erster Linie
darum, die guten, ein wenig mittelmässigen und ängstlichen
Schweizerfrauen zu bekehren, die in dieser Sache eine Eman-
zipation der Frauen nach dem Muster der englischen Suffra-
gettes sehn. Man muss ihnen begreiflich machen, dass
das nicht absolut notwendig ist, sondern dass es viele ernst-
hafte, tugendhafte Frauen gibt, die das Frauenstimmrecht
unterstützen. Aber diese Aufgabe kann nur von Frauen gelöst
werden. Man glaubt den Männern nicht, und mit Recht.
Vor allem aus muss ein Kanton gesucht werden, der mit
dem Frauenstimmreeht den Anfang macht. Man sieht dann
die Folgen, und das Beispiel tut das übrige, vorausgesetzt
dass es ein gutes ist, was ich meinerseits hoffe. Andernfalls
wird man noch ein halbes Jahrhundert mit dieser Befreiung
der Frauen aus einer halben Sklaverei, die in dem Falle
verdient wäre, zuwarten dürfen. Geduld wird notwendig sein
wie in allem Grossen. Das menschliche Leben ist sehr kurz,
und die meisten Menschen, selbst die besten, beginnen zu
spät für andere zu leben, so dass man sehr selten die Früchte
ihres Wirkens sieht. Man muss zufrieden sein, ein mehr
oder weniger treuer Diener Gottes zu sein und in allen
schwebenden Fragen in den Reihen der Guten zu kämpfen,
ob deren viele oder wenige seien, und sich fern zu halten
von der grossen Menge der Genussmenschen oder der Furcht-
samen". F. S.

Gesetzesvorlage über die öffentlichen Ruhetage etc.
Am 3. April werden die stimmberechtigten Zürcher Bürger zur Urne

gehen, um über zwei Abstimmungs-Vorlagen zu entscheiden :

1. über die Naturarzt -Initiative ;

2. über ein Gesetz betreffend die öffentlichen Ruhetage, sowie
die Oeffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte.

Die Naturarzt-Initiative soll an der Monatsversammlung des Frauen-
Stimmrechts-Vereins Zürich vom 25. März 1949 zur Sprache kommen
(siehe unsere Einladung auf der ersten Seite dieser Nummer). Wir wol-
len hier deshalb lediglich auf die zweite Vorlage kurz eingehen.

Der Kantonsrat hat einen Entwurf ausgearbeitet für ein neues kan-
tonales

Gesetz über die öffentlichen Ruhetage und über die Verkaufs-
und Arbeitszeit im Detailhandel.

Bisher regelten 2 verschiedene kantonale Gesetze diese Mate-
rie: das Ruhetagsgesetz vom Jahre 1907 und das Ladenschlussgesetz vom
Jahre 1917, beides Gesetze, die heute nicht mehr zeitgemäss sind und
in verschiedenen Punkten bereits durch das Bundesgesetz über die wö-
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chentliche Ruhezeit vom Jahre 1931 überholt wurden. Die Wirtschaft-
hebe und sozialpolitische Entwicklung der letzten Jahrzehnte liess eine
Totalrevision der beiden Gesetze als unerlässlich erscheinen. Wie der
beleuchtende Bericht des Kantonsrates betont, wurden bei dieser Revision
vor allem 3 Ziele verfolgt:

1. Sicherung der Ruhe an Sonn- und Feiertagen;
2. Bessere Regelung der Oeffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte ;

3. Begrenzung der Arbeitszeit des Verkaufspersonals.

Alle diese Fragen sind eng miteinander verknüpft und greifen so stark
ineinander über, dass es notwendig wurde, bei der Revision das Ruhe-
tagsgesetz und das Ladenschlussgesetz zu einem einzigen neuen Ge-
setz zusammenzuschmelzen, das den ganzen Fragenkomplex regelt.

Der nun vorliegende kantonale Gesetzes-Eutwurf umfasst 3 Ab-
schnitte, wovon der erste sich mit der Sicherung der Ruhe an den öffent-
liehen Ruhetagen befasst (bisheriges Ruhetagsgesetz), der zweite mit dem
Offenhalten der Verkaufsstellen und der Arbeitszeit der Angestellten
im Detailhandel (bisheriges Ladenschlussgesetz), während der dritte Ab-
schnitt die Vollzugs- und Strafbestimmungen enthält.

Der Abschnitt über die öffentlichen Ruhetage setzt der öffentlichen
Betätigung an Sonn- und Feiertagen gewisse Schranken. Es handelt sich
hier um Verbote von Uebungen der Feuerwehr, Verbote der Jagd, des
Hausierens, des Strassenverkaufs, der Herstellung und des Verkaufs von
Brot etc. etc., sowie von Betätigungen aller Art, welche Lärm verursachen
oder sonst die Sonntagsruhe stören. Die Einschränkungen entsprechen
im wesentlichen der bisherigen gesetzlichen Regelung. Dem Wunsche
nach Verbot des Schiessbetriebs an öffentlichen Ruhetagen, der von vie-
fan Seiten geäussert worden ist, konnte nicht entsprochen werden, da
sich die Erfüllung der obligatorischen Schiesspflicht wegen der grossen
Zahl der Wehrmänner unmöglich an Samstagnachmittagen allein erfa-
digen liesse.

Auf einen Punkt ist bei diesem Abschnitt über die Ruhetage be-
sonders hinzuweisen, der gegenüber dem jetzigen Gesetz eine we-
sentliche und erfreuliche Neuregelung bringt: Der Arbeitnehmer hat nun
auch für öffentliche Ruhetage, die nicht auf einen Sonntag fallen, einen
Anspruch auf Lohnauszahlung. Diese Forderung, der bereits auf frei-
williger Basis von vielen Arbeitgebern heute schon 'entsprochen wird und
die unserem sozialen Empfinden durchaus berechtigt erscheint, wird nun
im neuen Gesetz verwirklicht. Dies ist sehr zu begrüssen; denn dadurch
wird der sozial handelnde Arbeitgeber, der diese Forderung schon erfüllt,
gegenüber seinen Konkurrenten nicht länger benachteiligt. Dem Ange-
stellten, der an Ruhetagen keine finanzielle Einbusse mehr erleiden muss,
wird nun der Ruhetag erst zum Feiertag.
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Der Abschnitt über den Ladenschluss setzt Tagesgrenzen für das
Offenhalten an Werktagen (6—19 Uhr) und zählt die Betriebe auf, für
welche eine Ausnahme vom Verbot des Offenhaltens an Ruhetagen ge-
stattet wird (Milchgeschäfte, Sennereien, Bäckereien, Konditoreien, Kios-
ke etc.). Für diese Betriebe wird lediglich bestimmt, dass die Oeffnungs-
zeit an Ruhetagen 5 Stunden nicht überschreiten darf. Um welche Tages-
zeit diese Oeffnung erlaubt ist, kann von Ort zu Ort variieren. Städti-
sehe und ländliche Verhältnisse erfordern in manchen Punkten verschie-
de,ne Regelungen. Diesem Umstand trägt das neue Gesetz Rechnung,
indem es den Gemeindebehörden weitgehende Kompetenzen einräumt
und ihnen gestattet, nach Anhörung der interessierten Kreise die Stunden
für die Offenhaltung der Bäckereien, Milchgeschäfte etc. an Ruhetagen
zu bestimmen, die Zeit des Offenhaltens der Verkaufsstellen weiter ein-
zuschränken oder auch (um höchstens 1 Stunde) hinauszuschieben, an
örtlichen Feiertagen Schliessung anzuordnen u.a.m. Durch diese Bestim-
mung können die lokalen Verhältnisse weitgehend berücksichtigt werden.

Es ist vielleicht von Interesse, zu wissen, dass der erste Entwurf
für das neue Gesetz hier lediglich vorsah, die Gemeindebehörden sollten
„nach Anhörung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber" die Oeffnungs- und
Schliessungszeiten etc. regeln. Auf eine Eingäbe der Frauenzentrale hin
(auf die wir noch zurückkommen), welche forderte, dass auch die Kon-
sUmenten, also die Hausfrauen, angehört werden müssten, wurde in die
endgültige Fassung die Formulierung aufgenommen „nach Anhörung der
interessierten Kreise", eine Fassung, die uns weit mehr befriedigt als
die erste.

Auch diese Bestimmungen üher den Ladenschluss bringen eine er-
freuliche Neuerung gegenüber dem jetzigen Gesetz: Die Offenhaltung
der Verkaufslokale an den zwei Dezember-Sonntagen vor Weihnachten
wird nach dem neuen Gesetz nicht mehr gestattet. Damit geht ein altes
und dringendes Anliegen von Frauenseite endlich in Erfüllung. Die Zür-
eher Frauenzentrale hat im Frühling 1948. als der Entwurf für das neue
Gesetz bearbeitet wurde, eine Eingabe in diesem Sinne an den Kantons-
rat gerichtet. Sie wies darauf hin. dass die Sonntage vor Weihnachten
wieder mehr der inneren Sammlung und der Familie gehören sollen und
Weihnachten nicht ganz und gar in der äusseren Betriebsamkeit und der
Merkantilisierung untergehen dürfe, sondern seine Würde und Heiligkeit
bewahren müsse. Wir sind unserer gesetzgebenden Behörde dankbar für
diese Berücksichtigung unserer Wünsche und konstatieren mit Genug-
tuurig den Erfolg dieser Eingabe!

Der zweite Abschnitt des Gesetzes regelt auch die Arbeitszeit des
Verkaufspersonals. Die Verkaufsgeschäfte des Detailhandels haben ver-
hältnismässig Tange Oeffnungszeiten. Zudem wird das Personal nach La-
denschluss noch mit Aufräumen etc. beschäftigt, sodass seine Arbeitszeit
heute wesentlich länger ist als diejenige anderer Arbeitnehmer. Dies führt.
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wie der Bericht des Kantonsrates konstatiert, zu einer Abwanderung aus
dem Verkäuferberuf in andere Berufe, woraus bereits ein fühlbarer Man-
gel an qualifiziertem Verkaufspersonal resultiert. Das neue Gesetz ver-
sucht durch eine angemessene Regelung der Arbeitszeit diesem Uebel-
stand zu steuern. Es stellt für die Freizeit des Personals gewisse Mini-
malvorsehriften auf, die natürlich durch gegenseitige Abmachungen bei
Vertragsabschluss zugunsten des Angestellten ausgedehnt, jedoch nicht
eingeschränkt werden dürfen.

Die maximale wöchentliche Arbeitszeit beträgt nach dem neuen
Gesetz in städtischen Verhältnissen 52, in ländlichen 54 Stunden, die täg-
liehe Arbeitszeit maximal 10 Stunden. Für Jugendliche unter 18 Jahren
wird diese Arbeitszeit auf 48 Stunden wöchentlich, resp. 9 Stunden täg-
1 ich, reduziert. Der Angestellte hat ausser dem freien Sonntag noch An-
sprach auf einen freien Halbtag pro Woche oder auf einen ganzen freien
Arbeitstag alle 14 Tage, dazu auf eine Mittagspause von wenigstens D/s
Stunden, die nur mit seinem Einverständnis und nur unter besonderen
Umständen auf 1 Stunde verkürzt werden darf.

Diese Bestimmungen über die Arbeitszeit im Detailhandel sind für
uns Frauen von ganz besonderem Interesse, da ja die überwiegende Mehr-
heit des Ladenpersonals weibliche Angestellte sind.

Wie wir nun gesehen haben, bringt das neue Gesetz nicht nur eine
längst notwendige Anpassung an die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung der letzten Jahrzehnte, sondern darüber hinaus noch einige wich-
tige Neuerungen (Lohnanspruch an Feiertagen, Verbot des Offenhaltens
der Geschäfte an den Dezembersonntagen. Verkürzung der .Arbeitszeit
des Ladenpersonals). Wir können also nur wünschen, dass dieser Ent-
wurf in der kantonalen Abstimmung vom 3. April von den Zürcher
Stimmbürgern angenommen und zum Gesetz erhoben werde.

E. Plattner-Bernhard

Wohin in Zürich?
Für Tage der Fr/iohuig

ins Fwr/iaws Zürichberg, OreZZistr. 21, Zürich 7, TeZ. 32 72 27
Kurhaus RigiZdicZe, Kratfenturm.s'tr. 59, Zeh. 6, Tei. 26 4214

herrZiche Lage am IFa/drand, Stadtnähe
mit guten Tramrerfeindungen

Für Sitzungen, Zu.s'aznmcnLürt/le
ins aZZcohoZ/reie Restaurant KarZ der Grosse

Kirchgasse 14 Zürich 1 FeZ. 32 98 10

Zürcher Frauenverein für alkoholfreie Wirtschaften
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